mﬁ K onversionshandbuch NRW

' Forderprogramm des Landes
B-1-C-C Stadterneuerung

Stadterneuerung

Kurzinformationen alg. Teil

Rechtsgrundlagen

Richtlinien Uber die Gewéhrung von Zuwendungen zur Férderung von Mal3nahmen zur
Stadterneuerung (Forderrichtlinien Stadterneuerung).

RdErl. d. Ministeriums fir Stadtentwicklung und Verkehr v. 15.12.1992 - | B 1 - 40.01 - 313/92
(Mbl. NW Nr. 7 vom 28. Januar 1993, 2313).

Verwendungszweck 3.3.1

Zur Forderung auf ehemals militérisch genutzten Liegenschaften kommen insbesondere folgende
Mal3nahmen in Betracht:

1. Standortaufbereitung fir gewerbliche Bauflachen

2. Standortaufbereitung fir den Wohnungsbau

3. Zinsbelastungen fir den Zwischenerwerb

4. Beschéftigungsmalinahmen in der Stadterneuerung

5. Schaffung offentlicher Grinflachen

6. Landschaftsgebundene Freizeitanlagen und Erholungsflachen

7. Nutzung von Denkméaern und Gebauden mit stadtbildprégender Bedeutung
8. Offentliche Stralken, Wege und Platze

9. Planungen, Untersuchungen und Wettbewerbe zur Stadtentwicklung

10. Stédtebauliche Entwicklungsmal3nahmen

Antragsberechtigte

Gemeinden (GV).
Ausnahmswei se kénnen auch juristische Personen (z.B. Landschaftsverbénde) gefordert werden,
soweit diese Mal3nahmen durchfiihren, die in der Regel Aufgabe der Gemeinden sind.

Antragsvoraussetzungen

Mal3nahmen, deren Erfordernis und Dringlicheit der Stadterneuerung aus der Gemeinde abgel eitet
werden, und deren Betroffene Gelegenheit zur ausreichenden Mitwirkung hatten, kdnnen geférdert
werden, wenn

® die Festlegung des Stadterneuerungsgebietes eine zeitliche und finanzielle Uberschaubarkeit fir
die Durchfiihrung der Mal3nahme gewéhrleistet;

® Teilmalnahmen eine stédtebauliche sinnvolle Ldsung ergeben;

® die Malinahmen die Ziele der Raumordnung und Landesplanung beachten und eingel eiteten
landesplanerischen Ziel setzungen nicht widersprechen;
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' Forderprogramm des Landes
B-1-C-C Stadterneuerung

® die Manahmen planungsrechtlich zuldssig sind und von den zustdndigen Organen beschlossen
wurden;

® die Gemeinde sich verpflichtet, gemeindeeigene Grundstlicke zur Verfligung zu stellen, wenn
diese zur Durchfuihrung der stédtebaulichen Malinahme benttigt werden;

® die Gemeinde sich verpflichtet, bei Mal3nahmen zur Geféhrdungsabschétzung,
Sanierungsuntersuchungen und Sanierung von Altablagerungen (88 28 Abs. 3 + 4 LADfG) die
Haftung von Ordnungspflichtigen zu kl&ren.

(Néhere Informationen zu den forderungsféhigen Teillmal3nahmen gem. Ziff. 1 - 10 entnehmen Sie bitte den
jeweiligen Kurzinformationen in der Anlage)

Nicht forderungsfahig sind

® Personalausgaben und Sachmittel des Zuwendungsempfangers,

® Nebenkosten fur Rechts- und Steuerberatung, Maklergebiihren und Finanzierungskosten
(Ausnahmen hiervon sind in den Kurzinformationen zu Ziff. 1-10 vermerkt).

Art der Férderung

Sofern in den Kurzinformationen zu den Mal3nahmen gem. Ziff. 1 - 10 nicht abweichend vermerkt

Zuwendungsart: Projektforderung
Finanzierungsart: i.d.R. Anteilfinanzierung

Forderhohe
Sofern in den Kurzinformationen zu der Mal3nahme gem. Ziff. 1 - 10 nicht abweichend vermerkt

Bagatellgrenze: 50.000 DM. Bei Mal3nahmen nach Nrn. 2 und 9: 10.000 DM.

Bemessungsgrundlage: zuwendungsféahige Ausgaben sind bei Antragstellung vorauszuschétzen (bel
Hochbauten K ostenberechnung nach DIN 276).

Zuwendungsfahig sind

® dieinden Kurzinformationen zu den Ziff. 1 - 10 genannten Ausgaben fur forderféhige
Tellmal3nahmen,

® Ausgaben fir Ma3nahmen zur Gefahrdungsabschétzung, Sanierungsuntersuchung und im
Einzelfall zur Sanierung von Bodenbel astungen dann, wenn die Durchfihrung der
Stadterneuerungsmalinahme diese Mal3nahmen bedingt und erforderlich macht, ein
Ordnungspflichtiger nicht herangezogen werden kann und die Mal3nahmen nicht vom MURL (s.
Programm 4.2.1) gefordert werden konnen.

Konditionen fiir Zuwendungsempfanger

Je nach Finanzkraft der Kommune 70-90 v.H. der forderfahigen Kosten.
Bel vorbereitenden Planungen und Untersuchungen i.d.R. 80 v.H. der férderfahigen Kosten.
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B-1-C-C Stadterneuerung

Informationen zur Antragsstellung

formgebundenes Antragsverfahren fir
® neue Mal3nahmen
® FortfUhrungsmaldnahmen

Vorlage in doppdter Ausfertigung beim zusténdigen Regierungspréasidenten (Bewilligungsbehdrde)

Ermittlung von Grundstiickswerten:

- unbebaute Grundstiicke (gem. Wertermittlungsverordnung v. 6. Dez. 1988)

- aufstehende Gebaude, wenn sie fir den Zuwendungszweck benétigt und nicht abgerissen werden
(Restwert kann in die Forderung einbezogen werden )

vergleichbare Neubaukosten
- eforderliche Umbau und Herrichtungskosten
= Restwert (darf den Verkehrswert nicht tberschreiten)

Zusage- und Auszahlungsmodalitaten

Der Regierungsprasident nimmt die Antrége entsprechend ihrer Férderungswiirdigkeit und
Dringlichkeit in Jahresprogramme auf und legt diese nach Erdrterung mit dem MSKS dem
Bezirksplanungsrat zur Beratung vor. Danach leitet er das Programm mit seiner fachlichen
Stellungnahme dem M SK S zu. Dieses erstellt aus den Programmvorschlagen der
Regierungspréasidenten des Gesamtforderprogramm.

Der Regierungsprésident bewilligt formgebunden die zugewiesenen Mittel.

Zweckbindungsfristen im Zuwendungsbescheid:

- 25 Jahre bei Investitionen,

- mind. 5 Jahre bei Ersteinrichtungen und sonstigen Mal3nahmen.

Auflosende Bedingung im Bewilligungsbescheid

® Einnahmen (Verkaufserl6se, Erschlief3ungsbeitrége, sonstige Entgelte), die auf die Forderung

angerechnet werden, kdnnen auch ohne Widerruf des Bewilligungsbescheides geltend gemacht
werden

Die Auszahlung der Mittel erfolgt durch die Wohnungsbauforderungsanstalt NRW.

Ansprechpartner

K onversionsheauftragte der Bezirksregierungen
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B-I-C-C Stadterneuerung/Gewerbliche Baufléchen

Stadterneuerung
1. Standortaufbereitung fir gewerbliche Bauflachen

Kurzinformationen

Verwendungszweck

Erwerb und Herrichtung von Konversionsfléchen zur Ansiedlung, Verlagerung oder Erweiterung von
Gewerbegebieten.

Forderungsfahig sind die Kosten fir:

® Erwerb der Flachen einschl. aufstehender Gebaude, sofern der Erwerbspreis mogliche
Bodenbel astungen und/oder nicht mehr nutzbare Aufbauten entsprechend berticksichtigt;
Freilegung und Baureifmachung;

Herrichtung und Erschlief3ung;

Herrichtung aufstehender Gebaude zur gewerblichen Nutzung (z.B. Griinderzentrum, Gewerbe-
oder Handwerkerhof).

@

Antragsvoraussetzungen

Die gewerbliche Nutzung muf3 hohen stadtebaulichen und 6kol ogischen Mal3staben gentigen,
fléchensparende L osungen verfolgen und in interkommunaler oder regionaler Zusammenarbeit
entwickelt werden.

Bel der Ermittlung der forderfahigen Ausgaben sind erwartete Verkaufserl 6se (erschliel3ungs-
beitragsfrei) sowie sonstige Erldse abzuziehen.

Kombinierbar

mit Beschéftigungsmalinahmen, wenn diese mind. 20 v.H. der Gesamtkosten ausmachen.
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B-I-C-C Stadterneuerung/Wohnungsbau

Stadterneuerung
2. Standortaufbereitung ftr den Wohnungsbau

Kurzinformationen

Verwendungszweck

Erwerb und Nutzbarmachung von Konversionsfléchen zur Schaffung von Wohn- und/oder
mischgenutzten Baugebieten.

Foderungsfahig sind die Kosten fir
® den Erwerb der Flachen einschl. aufstehender Gebaude, sofern der Erwerbspreis nicht mehr

nutzbare Baulichkeiten und/oder Bodenbel astungen entsprechend berticksichtigt;
® die Freilegung und Baureifmachung.

Antragsvoraussetzungen

Die Flachen werden von der Gemeinde erworben.

Die Freilegung und Baureifmachung wird auch auf nicht im Gemeindebesitz befindlichen Flachen
madglich, wenn bei der Ermittlung der VerkaufserlGse der Einwurfswert mit O DM/gm angesetzt wird.

Die Kosten der Freilegung und Baureifmachung tberschreiten nicht einen Aufwand von DM 30.000 je
neu geschaffener Wohneinheit.

Kombinierbar

mit Beschéftigungsmalinahmen, wenn diese mind. 20 v.H. der Gesamtkosten ausmachen.
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Forderprogramm des Landes

B-I-C-C Stadterneuerung/Zwischenerwerb

Stadterneuerung
3. Zinsbelastungen fur den Zwischenerwerb

Kurzinformationen

Rechtsgrundlagen/Quelle

Runderlal3 des Ministeriums fur Stadtentwicklung, Kultur und Sport ,, Zinszuschuf3 fir Grunderwerb im
Rahmen des kleinteiligen Fléchenrecyclings® vom 12. August 1996 (Aktenzeichen 11C5-77.00-1025/96
n.v.).

Verwendungszweck

Férderung der durch den Zwischenerwerb von Konversionsfléchen der Gemeinde entstehenden
Zinsbelastung bis zur max. H6he von 7 v.H. fur max. 5 Jahre.

Antragsvoraussetzungen

Die Gemeinde verpflichtet sich,

® die planungsrechtlichen und verwaltungsmaliigen Voraussetzungen zur Erarbeitung eines end-
gultigen Nutzungskonzeptes zu schaffen sowie einen forderungsreifen Zuwendungsantrag innerhalb
von 2 Jahren vorzulegen,

® die Zuwendung zuriickzuzahlen, falls der Antrag nicht fristgerecht vorgelegt bzw. innerhalb von 3
weiteren Jahren nicht positiv beschieden wird.

Forderungsfahig ist der Zinszuschuf3 fir den Erwerb von Flachen, auf denen kiinftig Mal3nahmen zur
Stadterneuerung oder Wohnungsbauvorhaben durchgefihrt werden.

Forderungsféhig ist der Zinszuschu fir den Grunderwerb auch dann, wenn die spéter zu fordernden
investiven Mal3nahmen zwar nach den Forderrichtlinien Stadterneuerung forderungsfahig wéren, aber
wegen der besseren finanziellen Ausstattung aus Mitteln der Regionalen Wirtschaftsforderung oder aus
EU-Programmen gefordert werden.

Bei Kaufpreiszahlungen von mehr as 3 Millionen DM muf3 die Kommune die vom Bund angebotene
Stundungsregelung in Anspruch nehmen, d.h. 20 % Anzahlung und bis zu 9 anschlief3ende gleiche
Jahresraten unter Einbeziehung des Stundungszinssatzes (s. Kapitel 4, Teil 4.1). Der Zinszuschul3 aus
Stadterneuerungsmitteln beschrénkt sich dabel auf die 20 %ige Anzahlung.
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B-I-C-C Stadterneuerung/Beschéftigung

Stadterneuerung
4. Beschaftigungsmalnahmen in der Stadterneuerung

Kurzinformationen

Rechtsgrundlagen

Runderlal3 , Arbeitsmarktpolitik und Stadterneuerung” Mbl. NW. 37 vom 17. Juni 1994 / SMBI. NW.
2313.

Verwendungszweck

Kombination von arbeitsmarktpolitischen Mal3nahmen mit der Forderung von Mal3nahmen zur
Stadterneuerung. Esist das Zidl, den Arbeitsmarkt zu beleben und insbesondere arbeitsosen, von
Arbeitd osigkeit bedrohten sowie schwervermittel baren Personen bessere Chancen zur Eingliederung in
den ersten Arbeitsmarkt zu verschaffen.

Forderungsfahig sind ale Malinahmen der Stadterneuerung, soweit sie zu mindestens 20 v.H. der
Gesamtkosten mit Beschéftigungsmalinahmen verbunden werden.

Dartiber hinaus werden (einschl. dem notwendigen Grunderwerb) gefordert:

die 6kologische Nachbesserung von dffentlichen Stral3en, Wegen und Plétzen;

die Anlage offentlicher Grinflachen mit DM 60/gm gestalteter Fl&che (Festbetrag);

die Verbesserung 6ffentlicher Grinflachen einschl. der Offnung und dkol ogischen Gestaltung von
Schulflachen;

die Einrichtung sowie 6kologische und padagogische Verbesserung von Anlagen zum Spielen fir
Kinder und Jugendliche;

die Anlage und V erbesserung landschaftsgebundener Freizeitanlagen und Erholungsflachen
einschl. der Anlage und Gestaltung von Rad- und Wanderwegen,;

die 6kologische Verbesserung von bestehenden Gewerbegebieten, wenn die Mal3nahme zu mind.
50 v.H. der Gesamtkosten mit Beschéftigungsmalinahmen verbunden wird.

@ ® ©® 000

Vorrangig gefordert werden Vergabemal3nahmen an Unternehmen, moglich ist auch die Forderung von
V ergabemalinahmen an drtliche Beschéftigungsinitiativen und Beschéftigungs-/
Qualifizierungsgesellschaften sowie Kombinationsmal3nahmen in Eigenregie der Stédte.

Nicht forderungsfahig sind Kombinationsmal3nahmen ohne eine fachlich abgestimmte und den

Erfordernissen des Arbeitsmarktes entsprechende Qualifizierungs- und Beschéftigungskonzeption und
solche Mal3nahmen, die aus stédtebaulicher Sicht wirtschaftlich nicht vertretbar sind.

Antragsberechtigte

Gemeinden bzw. Gemeindeverbande als Tréger der Kombinationsmal3nahmen.
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B-I-C-C Stadterneuerung/Beschéftigung

Antragsvoraussetzungen

Die Kombinationsmal3nahmen liegen im &ffentlichen Interesse und sind nach den jeweiligen
Forderbestimmungen forderbar.

Art der Férderung

Zuwendungsart: Projektforderung
Finanzierungsart: i.d.R. Anteilfinanzierung

Forderhohe 331

Aufstockung der im Programm Stadterneuerung genannten Foderhtchstsétze um 10 Prozentpunkte
max. jedoch auf 90 v.H. der zuwendungsféhigen Ausgaben unter der Voraussetzung, dal? die
Forderung des Beschéftigungs- und Qualifizierungsanteils durch Dritte mind. 20 v.H. der
Gesamtkosten der Mal3nahme ausmacht.

Die Forderbetrége anderer Zuschuf3geber (z.B. Arbeitsamt, MAGS) werden bei der Ermittlung der
zuwendungsfahigen Kosten abgesetzt.

Kapitel 3.3 Programm 3.3.1 Seite 8 Stand 01/1996



mﬁ K onversionshandbuch NRW

' Forderprogramm des Landes
B-I-C-C Stadterneuerung/ffentl. Grindfl.

Stadterneuerung
5. Schaffung 6ffentlicher Grinflachen

Kurzinformationen

Verwendungszweck

Reduzierung/Behebung 6kologischer Defizite in ausgewahlten Stadtteilen.

Antragsvoraussetzungen

Die Malnahme ist Teil eines integrierten Handlungskonzeptes.

Forderhohe

Bis zu DM 60,- je gm umgestalteter/neuangel egter Flache

Kombinierbar

mit Arbeitsbeschaffungsmal3nahmen, wenn mindestens 50 v.H. der Gesamtkosten mit
Beschéftigungsmalinahmen verbunden werden.
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' Forderprogramm des Landes
B-I-C-C Stadterneuerung/Freizeit u. Erholung

Stadterneuerung
6. Landschaftsbezogene Freizeitanlagen und Erholungsflachen

Kurzinformationen

Verwendungszweck

Anlage und Verbesserung landschaftsgebundener Freizeitanlagen und Erholungsfléchen einschliefdich
der Anlage und Gestaltung von Rad- und Wanderwegen.

Antragsvoraussetzungen

Die Malinahmen dirfen sich nicht auf vereinsgebundene Anlagen beziehen.

Kombinierbar

mit Arbeitsbeschaffungsmal3nahmen, wenn mindestens 50 v.H. der Gesamtkosten mit
Beschéftigungsmalinahmen verbunden werden.
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B-1-C-C Stadterneuerung/Denkméal er

Stadterneuerung
7. Nutzung von Denkmalern mit stadtbildpragender Bedeutung

Kurzinformationen

Verwendungszweck

Umbau von ehemal's militérisch genutzten Baudenkmalern zur Nutzung als
1) sozide, kulturelle oder vergleichbare kommunale Einrichtungen
2) Wohnraum
3) Raum fur Dienstleistungen und Gewerbe
Forderungsfahig sind die Kosten fr:
zu 1) - Grunderwerb, Freimachung und Herrichtung des Gebaudes;
- Erschlief3ung;
- Sanierung/Umgestaltung von Bauwerk und Auf3enanlagen,
- kinstlerische Gestaltungsmal3nahmen.

Nicht férderungsfahig sind Mal3nahmen lediglich zur Instandsetzung, Instandhaltung und
Renovierung bestehender Einrichtungen.

zu 2) - die Uber die ModR 1990 und die gem. Nr. 3 WFB 1984 (jeweils glltige Fassung)
hinausgehenden forderféahigen Kosten, die stadtebaulich bedingte Mehrkosten sind.

zu 3) - die notwendigen Ausgaben an der &ulReren Hille der Gebaude.

Antragsvoraussetzungen

Bei der Umnutzung von Denkmaélern sind die vorgesehenen Umbaumal3nahmen mit der
Denkmalbehdrde und dem zusténdigen Amt fur Bau- und Bodendenkmal pflege abzustimmen.

In Wohnraum umgenutzte Denkmél er miissen innerhalb einer Zweckbindungsfrist von 25 Jahren
ausschliefdich zu Wohnzwecken verwandt werden.
Kombinierbar

mit Beschéftigungsmal3nahmen, wenn diese mind. 20 v.H. der Gesamtkosten ausmachen.
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BI-C-C Stadtern. /6ffentl. Stral3en, Wege, Plétze

Stadterneuerung
8. Offentliche StraRen, Wege und Platze

Kurzinformationen

Verwendungszweck

Aufwertung des Umfeldes von Haltepunkten des 6ffentlichen Personennahverkehrs (OPNV),
insbesondere des Bahnhofsumfeldes.

Reduzierung des motorisierten Individualverkehrs zugunsten von Fléchen fur Ful3ganger,
Fahrradfahrer und OPNV. 3.3.1

Umsetzung gemeindebezogener flachendeckender Konzepte zur Strkung des Fahrradverkehrs.

Verkehrsberuhigung zur Sicherung des Weges zu Schul- und Kindertageseinrichtungen auf der Basis
eines flachendeckenden Ansatzes.

Forderféhige Malinahmen sind

die Freilegung, Baureifmachung, Herrichtung und Erstausstattung der auszugestaltenden Fl&che;
die Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes wenn GV FG-Mittel
(Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz) nicht eingesetzt werden kénnen;

die Errrichtung von Fahrradabstellanlagen mit Festbetrag vom DM 1.500/ Stellplatz, sofern diese
nicht nach dem GVFG gefordert werden kénnen;

die erstmalige Herrichtung von Ful3géngerzonen,

Parkierungseinrichtungen und Stellpl&tze al's notwendiger Ersatz fir wegfallende, baulich
vorhandene Parkplétze im ffentlichen Raum;

die Anlage selbstdndiger Radwege, wenn sie nicht im GVFG- oder Radwegeprogramm
forderungsfahig sind;

punktuelle bauliche V erkehrsberuhigungsmal3nahmen mit bis zu 50 DM/gm (Mittelwert) der
gesamten Verkehrsflache.

@ ® 066 & 0

Nicht férderungsfahig sind:

Grunderwerb;

beitragsfahige Erschlieffungsanlagen i.S. von § 127 BauGB bei erstmaliger Herstellung;
Anderungen an Versorgungs- und Entsorgungsl eitungen;

Anlagen zur Verkehrsregelung;

Beschilderungen auferhalb der baulichen Mal3nahme.

@00

Kombinierbar

mit Beschéftigungsmalinahmen, wenn diese mind. 20 v.H. der Gesamtkosten ausmachen.
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Forderprogramm des Landes

B-I-C-C Stadtern. /Planungen, Wettbewerbe

Stadterneuerung
9. Planungen, Untersuchungen und Wettbewerbe zur
Stadtentwicklung im Auftrag der Gemeinde

Kurzinformationen

Verwendungszweck

Vorbereitung von Stadterneuerungsmal3nahmen sowie Initiierung zukunftsweisender Konzepte durch
grundlegende und umsetzungsorientierte Planungen, Untersuchungen, Wettbewerbe,
Offentlichkeitsarbeit und Biirgerbeteiligung.

Forderfahige Malinahmen sind:

®

@ ®00

Nutzungskonzepte und Machbarkeitsstudien zur Vorbereitung von zivilen Anschluf3nutzungen
auf ehemaligen Militérliegenschaften;

stadtebauliche Rahmenplanungen, wohnungshaubezogene Untersuchungen, Wettbewerbs- oder
Gutachterverfahren und die gutachterliche Ermittlung von Freilegungs- und
Baureifmachungkosten fur brachliegende Konversionsflachen;

Gefahrdungsabschétzungen und Sanierungsuntersuchungen zu Bodenbel astungen;
Voruntersuchungen fur stédtebauliche Entwicklungsmal3nahmen;

stadtebaulicheWettbewerbs- und Gutachterverfahren nach Nr. 1.3 der Anlage 1 zu den WFB
1984,

Gutachten zur Umnutzung von Baudenkmdern, deren Erhaltung im besonderen Landesinteresse

liegt.
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B-1-C-C Stédtebauliche Entwicklungsmalimahme

Stadterneuerung
10. Stadtebauliche EntwicklungsmalRnahmen

Kurzinformationen

Verwendungszweck

Schaffung von wohn- und/oder mischgenutzten Baugebieten insbesondere auf Konversionsfléchen, die
im Einzugsbereich von vorhandenen oder zu schaffenden OPNV - Haltepunkten liegen.

Forderungsfahig sind nach Satzungsbeschlufd die Aufwendungen, die nicht durch Einnahmen im Zuge
der Durchfiihrung der Entwicklungsmal3nahme gedeckt sind (unrentierliche Anfwendungen). 331

Forderungsfahig sind dartiber hinaus

® dieZinsbelastung fir die Finanzierung des Zwischenerwerbs bis zur einer Héhe von 7 v.H. fir
hdchstens finf Jahre,

® die Ausgaben fur entwicklungsbedingte Erschlief3ungsanlagen gem. 8 127 BauGB in Verbindung
mit § 128 BauGB in der Baulast der Gemeinden,

® die Finanzierungskosten (Zinsen bis zu einer Hohe von 7 v.H. fur funf Jahre) fir die moglichst
zeitgleiche Errichtung eines Kindergartens mit der Errichtung von Wohnungen.

Nicht férderungsfahig sind

® aledurch Geblhren oder Beitrage gedeckten Aufwendungen, insbesondere Invegtitionen im
Bereich der Entwasserung; FOrdermittel anderer Ressorts werden a's Einnahmen der
Entwicklungsmal3nahme behandelt,

® der Anteil sozialer und technischer Infrastruktureinrichtungen, der nicht durch die zukiftige
Nutzung innerhalb des Entwicklungsbereiches begriindet ist,

® Friedhofserweiterungen und weiterfihrende Schulen.

Informationen zur Antragsstellung

Bel der Ermittlung der zuwendungsfahigen Ausgaben sind die erwarteten V erdul3erungserl 6se,
Ausgleichsbetrége und sonstige Erldse in Abzug zu bringen.

Im Fall des Erwerbs von spéter weiter zu veréuf3ernden Grundstiicken durch die Gemeinde, werden
der Kaufpreis und sonstige K osten des Grunderwerbs ohne Zwischenfinanzierungskosten vom
erwarteten VerdulRerungserl 6s abgezogen.

Grundstlicke, die die Gemeinde vor Férderungsbeginn der stadtebaulichen Entwicklungsmal3nahme
erwirbt, werden zum aktuellen Verkehrswert am Bewertungsstichtag (Beschluf3 und Bekanntmachung
der vorbereitenden Untersuchungen) von den Erldsen abgezogen.
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B-1-C-C Stédtebauliche Entwicklungsmalimahme

Zusagemodalitaten

Der Zuwendungsempfénger wird durch eine Nebenbestimmung im Zuwendungsbescheid verpflichtet,
die Entwicklungssatzung bis spétestens drei Jahre nach Forderungsbeginn zu genehmigen. Ansonsten
ist die Zuwendung zuriickzuzahlen.

Der Zuwendungsempfanger wird im Zuwendungsbescheid verpflichtet, dem Grundstiickskaufer
aufzuerlegen, die erworbenen Grundstiicke an die Gemeinde oder einen von ihr benannten Dritten zum
gezahlten Kaufpreis wieder zu veraufern, wenn mit der dem Entwicklungsziel entsprechenden
Bebauung und Nutzung nicht innerhalb eines Jahres nach Grunderwerb begonnen wurde. Sofern der
Grundstiickserwerber vor Ablauf der Jahresfrist das Grundstiick unbebaut weiterveréul3ert oder eine
Mal3nahme vorher nicht zu Ende fihrt, mui3 sein Rechtsnachfolger die gleichen Bedingungen
gegenliber der Gemeinde eingehen. Zur Sicherung dieser Anspriiche mul’ eine entsprechende
Rickauflassungsvormerkung im Grundbuch eingetragen werden.
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B-I1.C-C Sportstattenbau

Forderung des Sportstattenbaus

Kurzinformationen

Rechtsgrundlagen

Richtlinien Uber die Gewahrung von Zuwendungen zur Férderung des Sportstéttenbaus.

RdErl. d. Kultusministeriums v. 20.9.1983 (GABI. NW. S. 436, eingearbeitet: RdErl.v. 8.8.1991
(GABI. NW. | S. 242)).

Runderlal? des Ministeriums fir Stadtentwicklung und Sport vom 25. Mérz 1997 - Aktenzeichen IV B
5-8712 Nr. 242/96.

332
Verwendungszweck
Neubau, Erweiterung und Modernisierung (ohne Instandsetzung und Instandhaltung) von :

® Sporthallen,

® Krafttrainingsraumen,

® Sportplatzanlagen (Klein-, Grofispielfelder, Kampfbahnen, Tennispl&tze, Umkleidegebdude,
L eichtathl etik-Einzel anlagen, Trainingsbel euchtungsanlagen).

Andere Sportstétten sowie spezielle Anlagen fur einzelne Sportarten und die M odernisierungsmal3nah-
men dirfen nur mit vorheriger Zustimmung des MSK'S geférdert werden.

Vorrangig gefordert wird die Kombination von arbeitsmarktpolitischen Mal3nahmen mit Mal3nahmen
des Sportstéttenbaus mit dem Ziel, den Arbeitsmarkt zu beleben und inshesondere arbeitd osen, von
Arbeitd osigkeit bedrohten sowie schwervermittel baren Personen bessere Chancen zur Eingliederung in
den ersten Arbeitsmarkt zu verschaffen.

Antragsber echtigte

Gemeinden und Gemeindeverbande (GV).

Sportvereine und Sportfachverbande, soweit siein das Vereinsregister eingetragen sind, sowie andere
juristische Personen des 6ffentlichen und privaten Rechts. Die Anerkennung der Gemeinniitzigkeit
muf3 vorliegen.

Antragsvor aussetzungen

Zuwendungen werden gewahrt, wenn ein forderungsfahiger sportfachlicher Bedarf vorliegt. Bei der
Bedarfsfeststellung wird die durchschnittliche Versorgung mit Sportstétten auf Landes- und Regie-
rungsbezirksebene angemessen berticksichtigt.
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Der Neubau von Sporthallen wird nur dann geférdert, wenn es sich nicht um die Abdeckung des schu-
lischen Bedarfs handelt. Bei der Gewdahrung sonstiger Zuwendungen fur Sporthallen sind die fir die
Forderung von Schulbaumal3nahmen geltenden Richtlinien (s. Programm 3.5) anzuwenden.

Eine Forderung ist ausgeschlossen, wenn der Trager der geplanten Sportstétte ausschliefdlich oder
Uberwiegend wirtschaftliche Interessen verfolgt.

Bel Kombinationsmal3nahmen werden vorrangig Vergabemalinahmen an Unternehmen gefordert, da
hierdurch die Eingliederung von Arbeitdosen in den ersten Arbeitsmarkt erleichtert wird. Méglich ist

auch die Forderung von Vergabemal3nahmen an Ortliche Beschéftigungsinitiativen und Beschéfti-
gungs-/Qualifizierungsgesel Ischaften.

Art der Forderung
Zuwendungsart: Projektforderung
Finanzierungsart: Anteilfinanzierung

Form der Zuwendung: Zuweisung/Zuschuf3
Bagatellgrenze (auRergemeindlicher Bereich): 1.000 DM

Forderhodhe

Bel Kombinationsmalnahmen Aufstockung der Regelfordersétze um 10 Prozentpunkte unter der
Voraussetzung, dal3 die Forderung des Beschéftigungs- und Qualifizierungsanteils durch Dritte min-
destens 20 v.H. der Gesamtkosten der Mal3nahme ausmacht.

Informationen zur Antragstellung

Die Antrage sind der Bezirksregierung - bei nichtkommunalen Trégern Uber die zustdndige Kommu-
nalverwaltung - vorzulegen.

Zusage und Auszahlungsmodalitaten

Bewilligungsbehtrde ist die Bezirksregierung.
Die Dauer der Zweckbindung wird im Zuwendungsbescheid auf 25 Jahre festgesetzt.

Ansprechpartner

K onversionsheauftragte der Bezirksregierungen

Kapitel 3.3 Programm 3.3.2 Seite 2 Stand 10/1997

332



	3.3.1
	Stadterneuerung
	1. Für gewerbliche Bauflächen
	2. Für den Wohnungsbau
	3. Zinsbelastungen für den Zwischenerwerb
	4. Beschäftigungsmaßnahmen in der Stadterneuerung
	5. Schaffung öffentlicher Grünflächen
	6. Freizeitanlagen und Erholungsflächen
	7. Nutzung von Denkmälern
	8. Öffentliche Straßen, Wege und Plätze
	9. Planungen, Untersuchungen und Wettbewerbe
	10. Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen
	3.3.2
	Förderung des Sportstättenbaus

